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Richtlinien für das Sportbudget 

Gemäß § 15 der Satzungen und Punkt 4a der Geschäftsordnung des ASVÖ Tirol ist der Sportvorstand unter anderem für die Verwaltung und Vergabe des durch das Präsidium jährlich festgesetzten Sportbudgets nach Maßgabe der dafür festgelegten Richtlinien zuständig.

Diese Richtlinien werden wie folgt festgesetzt:

1. Der Sportvorstand gibt allen Landesfachwarten des ASVÖ Tirol die Möglichkeit, Vorschläge für Aktivitäten in seiner Fachsparte zu machen, die aus dem Sportbudget ganz oder teilweise subventioniert werden sollen.

2. Die Beurteilung der Förderungswürdigkeit der einlangenden Vorschläge erfolgt durch den Sportvorstand unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalles nach dem sportlichen Wert, der Anzahl der von der Veranstaltung erfassten ASVÖ Vereine, des Verhältnisses zwischen Aufwand, Kosten und zu erwartendem Erfolg sowie der Bedeutung der jeweiligen Fachsparte innerhalb des ASVÖ Tirol, insbesondere für 

a. Trainingslager 

b. Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Sportler, Funktionäre, Übungsleiter und Trainer 

c. Beschickung wichtiger Veranstaltungen 

d. andere Aktivitäten 

Ausgeschlossen von der Förderung sind: 

a. Durchführung von Meisterschaften der Fachverbände 

b. Einzelförderung von Sportlern 

c. Mannschaftstraining in Mannschaftssportarten

3. Voraussetzung für Zuteilungen aus dem Sportbudget ist eine exakte Terminplanung, ein Kostenvoranschlag und genaue Angaben über Veranstaltungsort, Teilnehmerzahl, eingesetzte Betreuer und Trainer.

4. Die Vergabe der Mittel aus dem Sportbudget erfolgt einmal jährlich durch Beschluss des Sportvorstandes; keine Fachsparte hat Anspruch auf eine Subvention aus diesem Budget.

